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EMMANUEL VOUTIRAS 

Bemerkungen zu zwei makedonischen Freilassungsurkunden * 
(Tafel 32) 

Die Zahl der in Makedonien gefundenen Freilassungsinschriften hat im Laufe der Zeit 
beträchtlich zugenommen, insbesondere seitdem das Heiligtum der Mf]1:T]p Ele&V AlYro'X,effiv in 
Leukopetra, unweit von Beroia, ausgegraben wurde l . Eine vollständige Veröffentlichung der 
dort gemachten Funde wird sicherlich zum besseren Verständnis der Institution der sakralen 
Freilassung beitragen2. Im folgenden soll der Text zweier Inschriften ähnlichen Inhalts behandelt 
werden. Daraus ergeben sich Ansätze zur Erörterung einiger Probleme, vor allemjuristischer Art. 

1. Die erste Inschrift stammt aus Beroia und ist seit langem bekannt3. Sie ist erneut von J. M. 
R. Cormack veröffentlicht und kurz behandelt worden4. Der nachstehende Text beruht auf einer 
neuen vollständigeren Entzifferung (insbesondere in Z. 20 und 23f.), die teils durch Autopsie, teils 
mit Hilfe eines Abklatsches gewonnen wurde. 

'ApulYVTj Bacr'tOu 'tT]v u
Ttap'X,oucrav alYrij Ttatöi
crKTjV ovo)lan 'EATtiöa. 
ö&pov EÖffiKeV eeQ. 

5 'Aypon':pg 'Ap'tElltÖt {IlTj} 

* Für Förderung und Hinweise bin ich Frau Prof. F. Papazoglou (Belgrad) zu Dank verpflichtet. 

I Die zufallige Entdeckung des Heiligtums der M1jl1lP 0&iilv AötoX8ffiV wurde von Ph. Petsas, ArchDelt 21 (1966) 
Chron. 352-354 und Makedonika 7 (1966-1967) 343- 345 mitgeteilt. Vgl. auch die Berichte des Ausgräbers, 
PraktArchEt 1975, 87-90; 1976, 111-114; 1977,65, sowie Makedonika 15 (1975) 295-297. Für die Inschriften s. SEG 
26 (1976-1977) 279; 27 (1977) 290-295; 28 (1978) 545; 31 (1981) 634; weiter Ph. Petsas, Ancient Macedonia IIl. Papers 
Read al the 3rd International Symposion, Thessaloniki 1983, 229-246 und IIpuKnKu TOil H' dl&8voil~ ~UV€(ip(ou 
'EI..I..l]VlKij~ Kui l\anvlKij<:; 'E1tlypaq>lKij~. A', Athen 1984, 281-307 (im folgenden: Petsas, IIpuKnKu). Zu den von 
Petsas veröffentlichten Texten s. die Bemerkungen von J. und L. Robert, BullEpigr in REG 1977,268- 270; 1978,278; 
1979,259, sowie F. Papazoglou, Affranchissement par consecration et hierodulie, 1,Ant 31 (1981) 171-179. 

2 Die vielfältigen Fragen, welche mit den sakralen Freilassungen verbunden sind, können hier nicht im einzelnen 
erörtert werden. Die aus Makedonien stammenden Freilassungsinschriften gehören zum großen Teil der mittleren und 
späten Kaiserzeit an. Zur Problematik dieser Urkunden s. A. Cameron, HThR 32 (1939) 143-152; L. Robert, Hellenica I 
(1940) 70-77; Papazoglou a. 0., wo aufS. 171 Anm. 2 die wichtigste Literatur zum Thema nach 1945 zusammengestellt 
ist; ferner L. Darmezin, Les affranchissements par consecration, Lyon 1982 (ungedruckte Diss.). 

3 Zuerst veröffentlicht (nach Abschrift von A. B. Wace) von A. W. Woodward, BSA 18 (1911 - 1912) 139-144, 
Nr. 2. 

4 Ancient Macedonia I. Papers Read at/he 1st International Symposion, Thessaloniki 1970, 196-198, Nr. 5, Taf. 
XXXIVa. 
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/.lT]ÖEVO<; B'tEPOU Ulhfj<; S
~oucriav EXoV'to<; /.lij'tE ap
xov'tcov /.lij'tE ßOUAEU'troV, 
\l1tha~EV OE Kai TTjV smcr'tOAT]v 

10 'tT]v ÖEÖO/.lEVT]V alJ't1) U1tO 'trov 
&8EA<proV' v 'HpaKAEtÖT]<; Ba-
cr'tOU Kai ~upo<; Bacr'tou 'AplaYVlJ 
Bacr'tOu 't1) Kupi~ &8EA<p1) xaiplv. 
TJ/.lEt<;, Kupia aOEA<pij, Sv 1tOAAOt<; 

15 crOl xaptv oloa/.lEv Kai vüv ßOUAO
/.lEVT]<; crou nva<; 'trov ioicov 9PE
mapicov sAEU9Eprocral cruvEUapE
cr'tOÜ/.lEV Kai cruYKa'tan9E/.lE9a· cr0 
yap 'trov loicov E~oucriav EXEl<;' Kai 

20 yap aU'tT] aU'ta K01tlacr( a )cra 1tE1tOplKa<;, 
ou 1tap' liAAOU nvo<; 1tapaAaßoucra' ~ay 
Kat cO<; 1tPEcrßU'tEpa YUVT] ßOUAEl Öa
vicracr9at Kai U1t09Ecr9al n 'troy Q'[ro]v i<; 
'tT]v ÖtE~aycoYT]v 'tOü yijpco<;, Kat Sv 'tOu-

25 'tOt<; cruvEUapEcr'tOÜ/.lEV, Kupia, /.lT]ÖEV n 
'tT]AlKOU'tOV 1tapEx0/.lEVoi crOl' cO<; yap 
1tpOEt1ta/.lEV Kat cra Scrnv Kat cr0 aU'ta 
KEK01tiaKu<;. Eypa'l'U/.lEV 'tT]v Emcr'tO
Aijv crOt Sv BEpoi~ hou<; ßtcr' crE-

30 ßacr'tOu 'tOÜ Kat T]K1' TIEPEl'tio[u] 
'tE'tpaÖl öta XElPO<; <l>Auuiou "A[p]
ÖUO<; öta 't0 /.lT] au't00<; ti/.lii<; E1ticr'tu
cr9at 'YpaIlIlU'ta. epprocr9ul crE EUXOIlE-
9a. llap'tUPE<;' Tho<; A1AtO<; 'E1tlK'tT]-

35 't0<;, AouKtO<; MayvtO<; OuaAEptavo
<;, ~E~cr'tO<; TI01tlAAtO<; AUKtVO<;. 
Eypa<pT] ti cr'tijAT] E'tou<; ßlcr' crEßUcr'tOÜ 
TIavijllou ÖEU'tEp~. 

Die Inschrift ist nach der aktischen Ära in den Sommer des Jahres 181 n. Chr. datiert (2. Tag 
des Panemos = 9. Monat des makedonischen Kalenders). Die smcr'tOAij der beiden Brüder wurde 
6 Monate früher, gegen Ende des Jahres 180 n. Chr., verfaßt (4. Tag des Peritios = 4. Monat des 
makedonischen Kalenders). Für diese Datierung wird neben der aktischen auch die makedo
nische Ära verwendet. 

Z. 5. Die Buchstaben MH am Ende der Zeile sind wohl eine Dittographie. Der erste 
Herausgeber Woodward und, ihm folgend, Cormack halten sie für eine verstellte Negation (statt 
1lT] EXOV'tO<; IlT]OEVO<; E'tEPOU usw.), was sprachlich nicht sehr wahrscheinlich erscheint. 

Z. 20. K01ttacr(a)cra: Aufdem Stein steht KOTIIA~O~A. 1tE1tOplKa<;: Das Wort ist auf dem 
Stein einwandfrei zu erkennen (Abb. 2). Cormack hat 1tEptOÖtKa gelesen, versuchte jedoch nicht 
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die Stelle zu erklären. Der Satz braucht auf jeden Fall ein Hauptverb, von dem die Partizipien 
Konulcr<u>cru und nupuAußOucru abhängen müssen. 

Z. 21. Cormack liest am Ende der Zeile nupuAußOucrucru und erklärt dieses Wort als eine 
späte Sonderform de Partizips ("a late form on the second aorist pariciple') di.e vielleicht unter 
dem Einfluß von K 1tlclcrucrU entstanden i t. ine solche Bildung bleibt aber ohne P~u'aUelen und 
ist kaum zu rechtfertigen. Dr. H. Taeuber bemerkt mit Recht, daß nach dem letzten A no hein N 
sehr wahrscheinlich zu erkennen ist und schlägt vor nupuAußOucrU' Mv zu lesen. Eine 
Konjunktion erscheint an dieser Stelle angebracht, da der Satz vom Hauptverb cruvwupccr'tou
IlcV abhängt. Die Wendung tav Kui (anstatt eav Se oder Mv se KUi) i t zwar etwa umsländlich 
aber keineswegs unmöglich. Auch der T ndikativ ßOUA&l gibt kein entscheidendes ArglU11ent gegen 
diese Lesung. Die Verwendung von M.v + Indikativ i t ein seit dem 2. Jh. n. Chr. bei ni.cht 
literarischen Texten geläufiger Vulgarismus, der wohl durch die allmähliche Verdrängung des d. 
durch luv zu erklären ist4a . 

Z. 23. n 'tmy q[m]v iC;: Cormack hat hier nur wenige Buchstabenreste erkannt, die aber mit 
dieser Lesung durchaus vereinbar sind. 

Z. 24. 'tltv ou;~uyroyltv 'tOu yTjproC;: Die Wörter sind mit Sicherheit zu erkennen (Abb. 2). 
Woodward hatte, nicht ohne Zweifel, nUlO1.9[V] uPC!lyltv 'tou yTjproc; gelesen. Ihm folgend las 
Cormack zuversichtlicher natOl9\) uproyltv 'tOu yTj proc;, ohne jedoch auf den Sinn dieser Wendung 
einzugehen. Schon die Abschrift von Wace läßt aber Zweifel an dieser Lesung entstehen. Bei 
näherer Betrachtung stellt man fest, daß sie unmöglich ist. Der erste Buchstabe ist eindeutig ein T 
und die als AI gedeuteten Zeichen sind als N zu identifizieren. Das dazwischenliegende H ist mit 
dem N ligiert (HN), ähnlich wie beim Wort yTjproc; mit dem P. Deutlich erkennbar ist weiter das 
sicheiförmige E (die mittlere Haste wurde auch von Wace angedeutet), während vom:=: die obere 
und untere Haste zu sehen sind. Das erste P in uproyTjv hatte Woodward vorsichtig mit einem 
Punkt versehen; der sichtbare Ansatz der horizontalen Haste zeigt, daß es sich nur um ein r 
handeln kann. Durch die neue Lesung erhält die Stelle einen einwandfreien Sinn (s. unten). 

Z. 34. Das Praenomen des A'lAlOC; 'En1.K'tll'tOC; ist mit Sicherheit ThoC;, nicht rIioC;, wie 
Woodward und Cormack schreiben. Der Fehler könnte durch die Abschrift von Wace 
entstanden sein, die an dieser Stelle nicht ganz korrekt ist. 

Es handelt sich um ein ungewöhnliches und interessantes Dokument, das die Situation einer 
alleinstehenden älteren Frau aus Beroia namens 'ApulYVll Bucr'tou schildert. Aus dem im vollen 
Wortlaut zitierten Brief der bei den Brüder der Frau geht hervor, daß die am Anfang der Inschrift 
verkündete Freilassung der Haussklavin 'EAnic;5 im Zusammenhang mit einer umfangreicheren 
Änderung ihrer Lebensverhältnisse vollzogen wird. 

Zunächst einige Bemerkungen zu den Personennamen. 'ApluYVll und ihre Brüder, 
'HpU1cAetÖllC; und LUPOC;, sind offenbar einfache Leute. Die beiden Brüder können weder lesen 
noch scllreiben6, was vielleicht auch für ihre Schwester zutrifft. Der Name 'AptuYVll ist als 

4" I \1ayser, Grammatik der griechischen Papyri II I (1926) 284f.; II 3 (1934) 86f., 91. 
5 Daß es sich um eine solche handelt, geht aus dem Text der ~1tlO"tOA;f] hervor (Z. 13-1 5): ßOUAO~i:VTJt; 006 'tI vat; 1:mv 

L8irov 8pE1t1:aptrov EAEu8EpmOat. Die Verwendung des Plurals braucht nicht unbedingt auf mehrere Sklaven hinzuweisen. 

Zum Unterschied zwischen 6.v15pu1to15ov cbvTJ1:6v und 6.v15pu1to15ov olKoYEvi:<; s. 1. Biezunska-Malowist, Proceedings of 
the XIIth International Congress of Papyrology, Toronto 1970, 29-34; J. A. Straus, La terminologie grecque de 
l'esclavage dans fes papyrus de /'Egypte lagide et romaine, Scritti in onore di O. Montevecchi, Bologna 1981,385-391. 

6 Über die ö.ypu~~a1:OL in den Papyrus-Urkunden Ägyptens s. A. Calderini, Aegyptus 30 (1950) 14--41; H. C. 
Youtie, ATPAMMATOI: An Aspecl ofGreek Society in Egypl, HSCPh 75 (1971) 161-176; J. Vogt, RhM 116 (1973) 

135f., der mit Recht bemerkt, daß die Situation in Griechenland ähnlich gewesen sein muß. 
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Sklavenname in Makedonien bezeugt 7. Für den Vatersnamen BucY'wr; gi bt es Beispiele aus Beroia 
selbst8, der Genetiv Bucr'Wu könnte aber auch aus der häufigeren Nominativform Bucr'tur;9 
gebildet sein. Ob es sich dabei um verschiedene Formen desselben Namens oder um unterschied
liche Namen handelt, ist nicht leicht zu entscheiden. Der Verfasser des Briefes <l>Auuwr; "A[p jöur; 
sowie die drei Zeugen besitzen das römische Bürgerrecht. Unter ihnen ist Thor; A'iAwr; 
'EntKH1'Wr; wohl Freigelassener des Kaisers Antoninus Pius, aufgrund seines Praenomen und 
Gentile lO. Sein Cognomen ist ein typischer Sklavenname. 

Die Freilassung geschieht in Form eines Geschenks an die Gottheit (öropov söomw). Die 
Sklavin ist also nunmehr formal Eigentum der Artemis Agrotera, wird aber wahrscheinlich 
(vielleicht mit gewissen Einschränkungen) als freie Person angesehen 11, wie das im Brief 
verwendete Verb EAGUf)t:procrUt nahe legt. Bemerkenswert ist, daß Ariagne der Göttin ihre Sklavin 
ohne jegliche Bedingung übergibt. Selbst die sonst sehr geläufige Klausel der napUIlOVll fehlt hier. 
Dies könnte entweder bedeuten, daß die Sklavin Lösegeld gezahlt hat, oder daß Ariagne vom 
Heiligtum der Artemis eine Gegenleistung erwartet bzw. erhalten hat l2. Darüber hinaus soll die 

7 A. Plassart, BCH 47 (1932) 182; Robert a. O. (Anm. 2) 70f.; vgl. BullEpigr 1968, 538 (S. 527). 
8 Den Namen hat Woodward a. O. (Anm. 3) 164, Nr. 38 erkannt. Er ist wohl auf einer weiteren Inschrift aus Beroia 

zu lesen: A. K. Orlandos, ArchDelt 2 (1916) 156, Nr. 8; vgl. D. Kanatsoulis, MaKe<>ovlI<I] IIpoawnoyparpia, Thessaloniki 
1955, Nr. 300. Ob es sich jedoch um einen einheimischen Namen handelt, wie Woodward a. 0.141 Anm. 2 vermutet, muß 
dahingestellt bleiben; s. F . Papazoglou, Actes du VIIe congres international d'epigraphie grecque et latine, Bucarest 1979, 
162; J. Touratsoglou, Pulpudeva 2 (1978) 129-33. 

9 Belege gesammelt von L. Rober!, RPh 1929, 126 (= Op. min. seI. II, 1092); BCH 59 (1935) 509 (= Op. min. seI. I, 
477). 

10 H . Chantraine, Sklaven und Freigelassene im Dienst der römischen Kaiser, Wiesbaden 1967, 63. 
11 Ob die Schenkung der Sklaven an die Gottheit, welche in den makedonischen Urkunden der Kaiserzeit die Regel 

ist, einer tatsächlichen Freilassung gleichkam, ist nicht immer leicht zu entscheiden. J. und L. Robert, BullEpigr 1977, 268; 
1978,279; 1983,255, vertreten die Ansicht, daß die Sklaven auf diese Weise nicht eigentlich freigelassen wurden, sondern 
beim Heiligtum als Tempelsklaven (iep680UAot oder iepoi) blieben. Obwohl diese Meinung der Ausdrucksweise der 
Inschriften gerecht wird und in einigen Fällen zweifellos zutrifft (s . z. B. die InschriftPetsas, ITpuKnKu 306, Nr. I, oder den 
Fall, wo ein Sklavenkind seit der Geburt der Gottheit versprochen war, ebenda 298), wird die allgemeine Schlußfolgerung 
von einer detaillierten Untersuchung des vorhandenen Materials nicht getragen. Cameron a. O. (Anm. 2) und Papazoglou 
a. O. (Anm. t) haben wahrscheinlich gemacht, daß die Gabe meist als formaler Ausdruck einer Freilassung aufzufassen 
ist, wie die in den Urkunden enthaltenen vielniltigen Bedingungen nahelegen. Immerhin hatte der freigelassene Sklave 
gegenüber dem Heiligtum gewisse Verpflichtungen; s. Papazoglou a. O. (Anm. 1) 173-177 (Diskussion der Klausel 
OnllPE1:elV 1:ij 8Eijl Ta~ {;8iJ.lou~ ~J.lEpa~). Die verwendeten Ausdrücke dürfen demnach nicht über den realen Zweck dieser 
Urkunden täuschen. Dies zeigt unter anderem die unten auf S. 232(s. Anm. 20) zitierte Inschrift, in der eine Frau ihre 
Sklavin der Göttin "schenkt", weil sie das vorn Heiligtum geliehene Geld nicht zurückzahlen kann. Bemerkenswert ist 
überdies, daß das Heiligtum der Mi)'llP 0EroV A01:6X80lV in Leukopetra anscheinend auch im Sklavenhandel eine Rolle 
spielte; vgl. die Inschrift mit dem Text einer E1tl<rWAi) an die Göttin, Petsas, ITPUK"tlKU 300, in der es heißt: Kuero~ 
{;KEAeu<rU~ ayopum; J.le <rOlJ.lUnu. 

12 Es ist in der Tat sehr unwahrscheinlich, daß die Freilassungen durch Weihe an eine Gottheit generell unentgeltlich 
erfolgten; s. A. Kränzlein, RIDA, 3e serie, 27 (1980) 87-90. Andererseits scheint die 1tUPUJ.lovi) eine Art Dienstvertrag 
gewesen zu sein, der keineswegs nur auf Freigelassene beschränkt war; s. A. E. Samuel, The Role of Paramone Clauses in 
Ancient Documenls, JJP 15 (1965) 221-311 und B. Adams, Paramone und verwandte Texte, Berlin 1964 (Neue Kölner 
Rechtswissenschaftliche Abhandlungen 35) (zwei voneinander unabhängig entstandene Studien zum Thema); vgl. J. 
Hengst!, Private Arbeitsverhältnisse freier Personen in den hellenistischen Papyri bis Diokletian, Bonn 1972, 9-32. In 
dieser Hinsicht erscheint die Bemerkung von Papazoglou a. O. (Anm. 1) 177 einleuchtend, die 1tUPUJ.lovi) in den Urkunden 
von Leukopetra sei als Ersatzleistung in Fällen gemeint, wo der Erlös der Sklaven nicht ausgezahlt wurde. Da in unserer 
Inschrift die nupuJ.lovi)-Klausel fehlt, ist die Vermutung gerechtfertigt, Ariagne habe entweder von ihrer Sklavin oder 
vorn Heiligtum Geld erhalten, das sie für einen geeigneten Diener brauchte; vgl. unten, 231 f .. Über die Frage der 
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freigelassene (formal aber der Göttin gehörende) Sklavin vor Übergriffen geschützt werden, wie 
aus dem partizipalen Satz 1l110EVO~ ~'tEPOU aÜ'tll~ E~ouaiav EXOV'ro~ eindeutig hervorgeht. Daß 
mit dem Wort E~ouaia das Verfügungsrecht gemeint ist 13, zeigt eine ausführlichere Urkunde aus 

Leukopetra: ll11oE/VO~ E~ouaiav EXOV'tO~ 'tQ> ovolla/n 'tQ 'tll~ 8wUIlTJ'tE TCcoAllaE IlTJ'tE a/vaepopav 
öpiaE IlTJ'tE 8aviep uTCo/8Ea8E I4 . Ähnlich ist auch die Wendung auf einer weiteren Inschrift von 
Leukopetra: uTCllPE'tou/aav 'tij ElEQ> Kai 'tT]V E~ouaiav E/xouall~ 'tll~ 8wu avußpta'ta, wobei 
avußpta'ta wohl in der Bedeutung "gegen Übergriffe oder Mißhandlung geschützt" verwendet 
ist l5. Andererseits läßt die ausdrückliche Erwähnung der städtischen Behörden in diesem 
Zusammenhang (IlTJ'tE apxovnov IlTJ'tE ßouAEu'tmv) den Schluß zu, daß das Heiligtum der Artemis 
Agrotera in einem Naheverhältnis zur Stadtverwaltung stand 16. 

Die ETCW'tOAT], welche dem Freilassungsakt umittelbar folgt, dient offenbar dazu, die 
Zustimmung der nächsten Verwandten der Ariagne für ihre Handlungen kundzutun. Die beiden 
Brüder agieren dabei sicherlich nicht als KUPWt ihrer Schwester, da sie ihr Verfügungsrecht über 
das eigene Vermögen ausdrücklich anerkennen (au yap 'tmv i8icov E~ouaiav EXW;). Es gibt auch 
andere Freilassungen aus Makedonien, in denen Frauen ohne die Mitwirkung ihrer KUPWt 
handeln 17. Angesichts dieser Tatsache ist vielleicht die wiederholt vorkommende Anrede Kupia 
etwas mehr als ein bloßer Höflichkeitsausdruckl8 . 

Die Verben auvwapEa'tOullEv Kai aUYKa'tan8EIlEEla begegnen recht häufig auf Frei
lassungsinschriften, hauptsächlich in Delphi l9, aber auch in Makedonien20 . Der Grund für die 

Lösegeldzahlung und ihre Verbindung zum Rechtsinstitut der Paramone s. die eingehende Diskussion von K.-D. 
Albrecht, Die Rechtsprobleme in den Freilassungen der Böotier, Dorier, Ost- und Westlokrer, Paderborn 1978, 154-200. 

13 Belege bei Preisigke, WB s. v. 
J4 Papazoglou a. O. (Anm. I) 175 mit Anm. 20: Auszug aus einer unveröffentlichten Inschrift, zitiert bei Th. 

Sarikakis, PW/J.afOl äpxov'w; Tfir; br;apxiar; Mmceöoviar;. Mepor; B', Thessaloniki 1977, 103f., Nr. 6; vgl. Petsas, ITPUK'ttKU 
291,298. Wahrscheinlich stellen diese und weitere ähnliche Bestimmungen eine Garantie für den Status des freigelassenen 
Sklaven dar, weil dieser formal der Gottheit gehörte. 

15 Preisigke, WB s. v.; s. auch BullEpigr 1968, 538 (S. 527), wo J. und L. Robert das Adjektiv avußptcHO~ erklären 
und es treffend mit dem in kleinasiatischen Inschriften vorkommenden aVe1Il1psucr'tO~ vergleichen. Eine ausführlichere 
Formel begegnet auf einer Inschrift aus Leukopetra: Petsas, I1PUK'ttKU 291. 

16 Bereits die Tatsache, daß in manchen (meist späten) sakralen Freilassungen Geldstrafen zugunsten der 
Staatskasse (ro iEpooru'tOv mJ.lEiov) vorgesehen sind, zeigt die zunehmende Einmischung der Zivilbehörden bei sakralen 
Institutionen; s. Cameron a. O. (Anm. 2) 147. Vgl. eineInschrift aus Edessa (Ph. Petsas, ArchDelt 24 [1969] Chron. 305f.; 
BullEpigr 1972, 260), in der eine Frau ihre Sklavin der Göttin Nemesis mit Zustimmung der Bule (li6~uv Kui rfj 
Kp(ur[crTIJ) ßoo<A.)fj) schenkt. 

17 Bezeichnend ist, daß manche Freilassungen aus Edessa (s. W. Baege, De Macedollum sacris, Halle 1913, 113- 117; 
ferner S. Pelekidis, ArchDelt 8 [1923] 265-267) von selbständig handelnden Frauen stammen. Dasselbe trifft für viele 
Freilassungen aus Leukopetra zu. Selbständig handelnde Frauen kommen auf Freilassungsurkunden verschiedener 
griechischer Landschaften bereits in hellenistischer Zeit vor; s. H. Rädle, SZ 98 (1972) 331 f. Andererseits steht fest, daß in 
Ägypten bei privaten Geschäften die Mitwirkung des KUPIO<; einer Frau nicht erforderlich war' R. Taube~chlag The UJIII 
0/ G/'eco-RoTII(l1l EgYfll , Warschau 21955, 115f.; vgl. P. J. Sijpesteijn, Acgyptus 45 ([965) 113f. Dies ist insofern VOll 

Bedeutung, als die Übergabe der Sklaven an die Gottheit wohl meist privat in Form eines X8\PO'YPQ<pov oder Briefes 
geschah; s. Cameron a. O. (Anm. 2) 147f.; vgl. eine von Petsas, I1PUK'ttKIl 307, Nr. 3 veröffentliche Inschrift aus 
Leukopetra. 

18 So Woodward a. O. (Anm. 3) 14If.: "a usage common in epistolary Greek from hellenistic times onward." Zur 
Anrede Kopia s. auch L. Robert, RA 1936 I, 234-238 (=Op. min. seI. 111, 1607-1611); BullEpigr 1952, 34 (terme de 
politesse). 

19 Zur Bedeutung dieses in den delphischen (und anderen) Freilassungen häufig vorkommenden Ausdrucks s. W. 
Westermann, JJP 4 (1950) 49- 61; vgl. D, Nörr, Studi in onore di E. Volterra II, Milano 1969,622 Anm. 22 (mit neuerer 
Literatur); Rädle a. O. (Anm. 17) 332. S. auch unten Anm. 21. 
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ausdrückliche Erwähnung der Billigung einer Freilassung durch die nächsten Verwandten (in der 
Regel sind es die Nachkommen) ist aller Wahrscheinlichkeit nach, daß gemäß dem einheimischen 
Recht hauptsächlich den Ehegatten und Kindern hinsichtlich ihrer Erbansprüche Schutz gewährt 
wurde21 . Ähnliche Einschränkungen der freien Verfügung des Eigentümers (nicht nur 
hinsichtlich der Sklaven, sondern allgemein) sind auch in Ägypten durch das Edikt des Mettius 
Rufus aus dem Jahre 89 n. ehr. bezeugt22. Galten solche Bestimmungen, so war bei jeder 
Veräußerung die Zustimmung der Erben erforderlich. Andernfalls könnten diese auf einstige 
Vermögensteile, etwa freigelassene Sklaven, Anspruch erheben. Daß dies tatsächlich vorkam, 
zeigt unter anderem die Strafklausel einer kürzlich veröffentlichten Inschrift aus Obermake
donien: 'to(rtrov OUOt<; KUp[ u:; 16\act oih' EIlOO KAT] PO\VOIlO<; oihc ouvt\a'tTJ<;' d oe 'Cl<; m\pum, offim 
npo(a)'t(i)1l9U 'tQJ \ lcpro'tunp 'tUlllep \ OT]VUpta ncvtuKtaXiAt\u23. 

In Z. 20 ermöglicht die neue Lesung ein besseres Verständnis des Satzes, der jetzt ein 
Hauptverb erhält (ncnOptKCtI:;). Das Objekt ist uuta (d. h. ta tOta). Das Verb nopisro ist in der 
Bedeutung "sich etwas verschaffen" gut bezeugt24. Die Frau hat also ihr Vermögen durch eigene 
Arbeit (UI)'tTJ - - - KOmaa(u)au)25 erworben, sie hat es nicht ererbt oder geschenkt bekommen. 
Deshalb kann es nicht als Familienbesitz gelten, und ihre Brüder erheben keinen Anspruch 
darauf. 

Ariagne befindet sich bereits in fortgeschrittenem Alter (sie ist eine npcaßUtepa yuvTJ) und 
macht sich aus diesem Grund ernsthafte Sorgen um die Zukunft26. In der Antike waren ältere 
Personen, die nicht mehr arbeiten und verdienen konnten, meist auf die Fürsorge ihrer Kinder 
angewiesen27. Nun ist aber Ariagne offenbar alleinstehend und kinderlos. Sie mag sich deshalb 
entscheiden, eine Anleihe zu machen (oaviaaa9ut), wobei sie einen Teil ihrer Habe verpfänden 
muß (un0gea9at), um das Greisenalter durchzustehen (d<; t~V otc~ayroy~v tau yTJProC;)28. Ihre 

20 S. z. B. Th. Rizakis, J. Touratsoglou, 'Emyparper; rfjr;; "Avw MaK8ooviar;; I, Athen 1985, Nr. 116. 
21 Zu dieser Frage s. allgemein R. J. Wolff, Das Recht der griechischen Papyri i{gyptens in der Zeit der Ptolemäer und 

des Prinzipals 11. München 1978,226 (RB ATW X 5, 2). Zum Problem der "Zustimmung" in den Freilassungsurkunden 
eingehend: Albrecht a. o. (Anm. 12) 216-300. Über die erbrechtliche Grundlage rur diese Form der Mitwirkung bei 
Geschwistern s. ebenda 282-86. Albrecht nennt einen einzigen Fall (IG VII 3385), in dem der Bruder einer Freilassung 
durch die Schwester zustimmt. Die dort über eine Erbgemeinschaft geäußerten Gedanken gelten aber in unserem Fall 
offenbar nicht, da die beiden Brüder ausdrücklich sagen, daß Elpis ein towv 9pEnrapwv von Ariagne ist und weiter daß sie 
ihr Vermögen durch eigene Arbeit erworben hat. 

22 L. Mitteis, U. Wilcken, Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde II 2, Leipzig 1912, Nr. 192; s. Wolffa. O. 
(Anm. 21); H. Kreller, Aegyptus 13 (1950) 261-267; F. Pringsheim, The Greek Law ojSale, Weimar 1950, II Anm. 4; 436 
Anm.2. 

23 Rizakis, Touratsoglou a. O. (Anm. 20). 
24 LSJ S. v. und Preisigke, WB s. V. 
25 Zu vergleichen sind die Ausdrücke eK röiv loioov Konoov, {;K ,mv BKElVOU Konoov, BK röiv KOlVöiv Konoov auf 

kaiserzeitlichen Grabinschriften; z. B. IG X 2, I (Thessaloniki), Nr. 443, 445, 478, 546, 580, 619. 
26 Über die Lage der älteren Personen im antiken Griechenland s. B. E. Richardson, Old Age Among the Greeks, 

Baltimore 1933. Über die Schwierigkeiten des Greisenalters geben die Papyrusurkunden aus Ägypten Auskunft: s. R. 
Taubenschlag, La YI1PoKollia dans le droit des papyrus, RIDA, 3eme serie, 3 (1956) 173-179 (=Op. min. II 339-345), bes. 
173 Anm. 3. 

27 Die Pflege der EItern galt im Altertum allgemein als Pflicht der Kinder und war manchmal gesetzlich 
vorgeschrieben; s. Taubenschlag a. O. (Anm. 26). Vgl. auch ein delphisches Gesetz, M. Guarducci, Epigrajia greca H, 
Roma 1969 H, 62-64. 

28 Diese Bedeutung des Wortes OLE~IlYOOyi! ist nur in spätem Griechisch belegt. Vgl. die sehr ähnliche Wendung 1'\ 
OLESIlYOOYT] roü ßiou, bzw. oLESaYELV tOV ßiov, welche erst in der Koine vorkommt: s. LSJ s. v. OlESIlYOOyi! und bes. ThGL 
s. vv. oLESayoo, OLESIlYOOyi! (das früheste Beispiel findet sich bei Polybios I 71, I). Besonders häufig ist dieser Ausdruck bei 
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beiden Brüder erklären ihrerseits, daß sie nicht in der Lage sind, ihr die dazu nötigen Mittel zur 
Verfügung zu stellen (Jl1loev n -C1lA~KOihov 1tUpcxoJlcvoi cro~)29. Deshalb müssen sie eine solche 
Entscheidung ihrer Schwester billigen. 

Es ist wahrscheinlich, daß für Ariagne die Freilassung der Sklavin Elpis und die beschlossene 
Anleihe zwei zusammenhängende Schritte sind, welche die Beschaffung von Geld zum Ziel 
haben. Zwar heißt es in der Inschrift 1tU~OicrK1lV - - - oropov EOffiK€V e€Q, der Ausdruck ist aber, wie 
wir gesehen haben, wohl nicht wörtlich aufzufassen. So liest man z. B. in einer Frei
lassungsurkunde aus Leukopetra: rAUUKU AOUKiou 'Eopouiu EOopi]cru-co I M1l-cpi 0crov 
Eicrt06puv I TrlV euu-cfj<; ep€1t-CTtV, OUl -co I -citv nJlitv uu-cfj<; o€ouvicreat I ?tu pa -cfj<; ewu Kui Jlit 
06lvucreat UV-CU1tooouvut. MupKiu 'Opecrwu iJ euya-c1lP cruvwupccr-cd30. In der hier behandelten 
Inschrift könnte ein vergleichbarer Fall vorliegen. Übrigens ist hier wie dort die Zustim
mungsklausel vorhanden. 

2. Die zweite Freilassungsurkunde stammt aus der Landschaft Eordaia in Obermakedonien 
und wurde erst vor kurzem bekanntgemacht31 . Sie war, zusammen mit einer zweiten, auf einem 
Türpfosten aus Granit eingemeißelt. Folgender Text wurde vorgelegt: 

'Ewu<; -cphou d- oiov uu-cfj<; IIp-
KOcrWU -C€-CPU- 10 ffiWyeV1lv' 1t-
KOcrtacr-cou, Au- upeoffiKu -c1l-
P1lAiu ZOtX1l X- -cpao~ wu Ai-

5 upisoJl€ e€Q ou Jl1lvo<; -cit-
'Evootg Kopa- v Kupi{c}uv 
crw övoJlun 'A- 15 KaWxit<v) uv-
yaecuv Kui 1tc- uv-cip1l-cov. 

cu-cuXro<;. 

Die Urkunde ist nach der makedonischen Ära in den Frühherbst des Jahres 275 n. ehr. 
datiert (4. Tag des Dios = 1. Monat des makedonischen Kalenders). 

Sextus Empiricus, Adv. math. I 55; VII 158. 166.435.436 und bei den christlichen Schriftstellern; s. Lampe, PGL s. v. 
bu;1;uyO)yi) 4 und s. v. bu:1;uyO) 4. 

29 Cormack a. O. (Anm. 4) hat diesen Ausdruck anscheinend mißverstanden. Er vergleicht ihn mit der Wendung 
npuy~u'm nupEXEtV 'ttvi und übersetzt: "we raise no objection". Verständlicher ist die Auffassung Woodwards a. O. 
(Anm. 3) 143, der das Pronomen 'tT]A.tKOU'tOV auf die freigelassene Sklavin bezieht und übersetzt: "though we have nobody 
ofsuch an age (as your slave) to offer you (to replace her)". Freilich sind beide Gelehrte, wie wir gesehen haben, von einer 
falschen Lesung ausgegangen. Aufgrund des neu hergestellten Textes ist klar, daß 'tT]A.tKOU'tOV auf die Kosten für 
Lebensunterhalt der Ariagne hinweist. Der Ausdruck ~T]bEV 'tt 'tT]A.tKOU'tOV ist demnach in weiterem Sinn zu verstehen 
(vgl. LSJ s. v. 11): "nichts von entsprechend großem Wert." Die YT]po'tpoepiu der Ariagne war eine Leistung, welche die 
Mittel ihrer Brüder offenbar überstieg; deren Vermögen reichte dazu nicht aus. 

30 Ph. Petsas, ArchDelt21 (1966) Chron. 354, Taf. 377 Y; vgl. BullEpigr 1969, 364. Interessant in dieser Beziehung ist 
eine weitere Inschrift aus Leukopetra (Ph. Petsas, PraktArchEt 1975,88; SEG 27 [1977] 294). Dort schenkt ein Mann 
namens <l!A.UUtO<; EO'tpunEA.o<; der Göttin alle seine Sklaven unter Vorbehalt der ltUPU~ovi). Dafür soll ihm die Göttin 
seine Schulden tilgen und einen bei ihr wahrscheinlich als Bürgschaft hinterlassenen Mann (wohl einen Sklaven) 
zurückerstatten: Kui XEtpOYpUepu ,[u] I \muPXov'tu L<; a öepEiA.O) bT]VUPlU XEiA.tlu 6.ltOboocn 1'1 geo<; Ke ml'tov <l!i)A.IKU, Ultep 
9[0]1 beoO)Ku 'tU XelA.lU bT]VUplU. 

31 Rizakis, Touratsoglou a. O. (Anm. 20) Nr. 117 ß. 
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In Z. 14-15 bietet der Stein KYPIEAN und KATOXH, wie auch das veröffentlichte Photo 
erkennen läßt. Die Herausgeber nehmen an dieser Stelle zwei Fehler des Steinmetzen an. Sie 
halten offensichtlich das von ihnen korrigierte Kupi{E}UV für ein Adjektiv und beziehen es zu 

Kuwxf] <v), das sie zwangsläufig in den Akkusativ stellen. Dieses Substantiv fassen sie wohl in 
dem Sinn von "Eigentumsrecht" auf. Für das Adjektiv avuvtipTl1:0V vergleichen sie den 
Ausdruck I!TJ8EVOe; aVtlAEyovwe; auf einer Freilassung von Leukopetra32. Diese Parallele 
erscheint nicht ganz zutreffend, zumal sie in Verbindung mit einer rcupul!ovf]-Klausel vorkommt 
(I!Et<l 8e ti] V tEAEUti]v EI!i]V EtVE UUtO (seil. to Kopacrwv) tfje; 8wu II!TJ8EVOe; aVtlAEyoVtOe;), wie 
sie bei unserer Urkunde fehlt. Sie ist eher in Verbindung mit Bestimmungen wie die oben 230f. 
erwähnten zu sehen. Mit avtipPTlme; ist wohl hier - wie üblich - etwas Konkreteres gemeint, 
nämlich ein Einspruch im Pfandvollzugsverfahren33 . 

Gewichtiger erscheinen jedoch die Bedenken gegen die Verbindung Kupiu KUtOxf], wofür 
weder eine überzeugende Parallele noch eine sinnvolle Übersetzung zu finden ist. Das Wort 
KUtOxf] kann nicht das Eigentumsrecht bezeichnen: Es ist ein bekannter juristischer Terminus, 
der die Verfangenschaft bedeutet, d. h. den Eigentumsanspruch eines anderen (etwa auf ein Pfand 
oder eine Hypothek)34. Andererseits ist KUptEUV wohl kein Adjektiv, sondern die orthographisch 
leicht entstellte Akkusativform des wohlbekannten Substantivs KUPtEiu35 (kontrahiert KUpEiU), 
das eben "Eigentumsrecht" bedeutet36. Der überlieferte Text bedarf also keiner Änderung. Man 
kann demnach schreiben: rcupE8üJKU - - - ti]v KUptEUV KUtOxij avuvtipTlwv (ich habe das 
Eigentumsrecht übergeben, das frei ist von jedem möglichen Einspruch in Verbindung mit einer 
Verfangenschaft). Der Sinn des Ausdrucks ist, daß hinsichtlich der Sklaven, welche der Göttin 
geschenkt werden, keine die freie Verfügung des Eigentümers hemmenden Bedingungen (in 
Zusammenhang mit einer Verfangenschaft) existieren. Die KUptEiU (als Nachweis des Eigentums 
betrachtet37) ist demnach frei von jeder Hypothek. Es war durchaus sinnvoll, bei einer 
Freilassungsurkunde diese Angabe zu machen (vgl. die oben Anm. 32 zitierte Inschrift aus 
Lemnos), da die Sklaven oft als Pfänder bei Geldanleihen dienten (vgl. die 231 zitierte Inschrift). 
Sollte ein mit einer Verfangenschaft belasteter Sklave der Gottheit geschenkt (bzw. freigelassen) 
werden, so könnte eventuell der Gläubiger bei Fälligkeit der Anleihe Anspruch auf ihn erheben. 
Für solche Fälle sind in einigen Freilassungsinschriften besondere Klauseln, sogar Geldstrafen 
vorgesehen38. 

University of Thessaloniki 
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GR 54006 Thessaloniki 

32 Ph. Petsas, PraktArchEt 1975, 88 (SEG 27[ 1979] 291). 
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33 Die Herausgeber (s. o. Anm. 31) vergleichen mit Recht das Adjektiv UVUV1IPlltOV mit dem Adverb uvUVnpT]tOl~ 
in der anderen Freilassungsinschrift auf demselben Stein. Zur Bedeutung von uvtipPllcrl~ s. Preisigke, Fachwörler s. v. 
Das Wort ist in einer Freilassung des 2. Jh. v. Chr. aus Lemnos belegt; S. Accame, ASAtene N. S. 3--4 (1941-1943) 94, 
Nr. 14: Kui 1l1][o€vi 1l110EV (?)]1 npocrT]K€\V 1l110E unoA,(ei]lnecr8u\ llT]t€ UVtlA,llljl\V 111'] [,€]1 UVtlPPllQw ui'rrQi\ 1l110Elli[uv]. 

34 Wolff a. O. (Anm. 21) 226 mit Anm. 20. 
35 Dieselbe orthographische Eigentümlichkeit kommt in Z . 8 vor: 'Aya8wv statt 'Aya8E\UV; vgl. F. T. Gignac, A 

Grammar 0/ (he Greek Papyri 0/ the Roman and Byzantine Periods I, Milano 1976, 257f. 
36 LSJ S. v. und Preisigke, WB s. v. Die Formen KUP\elU und Kupeiu sind gleichermaßen belegt. 

37 Vergleichbar sind die in ähnlichen Inschriften häufig vorkommenden Termini cOVT] und KUTaypUepT]; s. Cameron a. 

O. (Anm. 2) 146--148. 151. Zur Bedeutung von KU,UypUepT] in diesem Zusammenhang s. Wolff a. O. (Anm. 21) 209. 
38 Papazoglou a. O. (Anm. 1) 173 mit Anm. 10. 
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